
Dem Kunden steht es frei, private Abholstellen für die Lieferung seiner Bestellung zu nutzen, ohne 
dass dies Konsequenzen hat, wenn die private Abholstelle zu einem unserer Partner gehört, wie zum 
Beispiel UPS und DHL. Die Änderung der Lieferadresse an eine private Abholstelle, die nicht zu 
unseren Partnern gehört, wie z. B. MyPup, gilt als vom Verbraucher-Kunden angegebener Dritter. Das 
Risiko für das Produkt geht in dem Moment auf den Verbraucher-Kunden über, in dem die im 
vorherigen Satz definierte private Abholstelle das Produkt erhalten hat. Hat sich der Verbraucher-
Kunde für die Lieferung an eine solche private Abholstelle entschieden, kann er außerdem keine 
Nachforschungen über die Beanstandung der Lieferung und eine damit verbundene mögliche 
Entschädigung anstellen. 
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https://www.gomibo.de/kundenservice/ueber-gomibo/partner

